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 Veröffentlicht am 21.10.2003

Norm

AMG §89

Rechtssatz

In der unterschiedlichen Behandlung der ohne behördliche Zulassung zulässigerweise vor bzw unzulässigerweise nach

Inkrafttreten des Arzneimittelgesetzes erstmals in Verkehr gebrachten Arzneimittel gegenüber zulassungsp4ichtigen

Arzneimittel liegt keine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung.
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